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Anlage 1 zum Vertrag 

Allgemeine Vertragsbestimmungen  

zum Vertrag – AVB - des LWL-BLB 

Zwischen dem 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) 

Warendorfer Straße. 24 

48145 Münster 

nachstehend Auftraggeber genannt  

und 

dem Bieter des Angebotes, in der Rechtsform,  

die im Vergabeverfahren angegeben wurde 

nachstehend Auftragnehmer genannt 
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1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers  

1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftli-

chen Betrieb des Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den öffentlich-rechtlichen Bestimmun-

gen entsprechen. 

1.2 Der Auftragnehmer hat die jeweils gesetzlich anwendbaren Bestimmungen und die Verwaltungs-

vorschriften für das Öffentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbe-

sondere: 

 den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 

 die Vergabeverordnung (VgV), 

 die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil A sowie Teil B), 

 die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und 

 das Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes, welches analog 

anzuwenden ist. 

1.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die etwaige Sach- und Fach-

kunde des Auftraggebers nicht gemindert. 

1.4 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferan-

teninteressen vertreten. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages 

ihm mit übertragene Vermögens-betreuungspflichten ausschließlich für den Auftraggeber wahr-

zunehmen. 

1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dür-

fen in einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter 

tätig sein, es sei denn, dass dadurch für den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder 

sich die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. 

1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. 

Nur mit vorheriger Vereinbarung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung 

an Nachunternehmer zulässig. 

1.6.1 Der Auftragnehmer darf sich gegenüber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter/-innenvertreten 

lassen, die eine fachkundige Berufserfahrung aufweisen. 

Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren 

Voraussetzung. 

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 

1.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu ver-

langen, wenn das Vertrauensverhältnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Gründen gestört und 

dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschäftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht 

mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann darüber hinaus eine Ergänzung des Personals durch 

geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Maße 

eine rechtzeitige Planung oder einen störungsfreien Bauablauf gewährleisten. 

1.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunter-nehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber 

nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen 

mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst übernehmen 

muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung 
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beauftragt. 

2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen 

fachlich Beteiligten  

2.1 Weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber. 

2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Un-

ternehmen vertrauensvoll zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Planungs- 

und Überwachungsziele zu realisieren. 

2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer über die Leistungen, die die von ihm beauf-

tragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und übermittelt ihm die mit ihnen auf der Grund-

lage des Ablaufplans vereinbarten Termine. 

2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die pla-

nerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu 

unterrichten, Auskunft über den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und 

sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten. 

2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem 

ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu 

liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können. 

2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lösungen die 

im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu 

treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Rücksicht auf die Arbeitsdispositio-

nen des Auftragnehmers. Über Verzögerungen in der Entscheidungsfindung hat der Auftragge-

ber den Auftragnehmer zu unterrichten. 

2.7 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auf-

tragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich die 

Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 

2.8 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus de-

nen sich Ansprüche gegen mit der Ausführung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich 

Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben können. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei 

der Geltendmachung seiner Ansprüche zu unterstützen; die Geltendmachung erfolgt durch den 

Auftraggeber. 

2.9 Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurück-

behaltungsrechte bleiben unberührt. 

3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer  

3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und verpflich-

tet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhal-

ten und ihnen gegenüber den Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung 

ihrer Leistungen erforderlich sind.  

3.2 Soweit Anordnungen des Auftraggebers zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der 

ausführenden Unternehmen begründen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich zu unter-

richten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Baubetriebs 

bleibt davon unberührt. 

3.3 Eine rechtsgeschäftliche Vollmacht ist dem Auftragnehmer nicht erteilt. Er ist daher insbesondere 
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nicht befugt, (Teil-) Abnahmen zu erklären oder Leistungen i.S.d. § 2 VOB/B zu beauftragen.  

4 Herausgabeanspruch des Auftraggebers  

4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auf-

traggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. 

4.2 Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüglich nach Er-

füllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf 

diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.  

4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur 

Verfügung gestellten Daten in seinem DV-System zu löschen.  

5 Urheberrecht  

5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in 

Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nut-

zung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach den Ziff. 5.1.1 bis 5.1.4.  

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nichts einwenden, dass 

die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht un-

terliegen.  

5.1.1 Der Auftraggeber darf die Unterlagen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaß-

nahme und das ausgeführte Werk auch für die spätere Nutzung ohne Mitwirkung des Auftrag-

nehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführ-

ten Werks benutzt werden.  

5.1.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung 

des Auftragnehmers ändern, sofern dies zu keiner Entstellung nach § 14 UrhG führt, wenn das 

Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurück-

treten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber den Auftragnehmer über die Änderung unter-

richten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemesse-

nen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Änderung einverstanden ist.  

5.1.3 Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit darstellen 

oder die Nutzung des Gebäudes wesentlich beeinträchtigen und die nicht ohne eine Änderung 

des ursprünglichen Werkes behoben werden können, beseitigt werden, kann der Auftraggeber 

das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. Ziff. 5.1.2. Satz 1 gilt entspre-

chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Inte-

resse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausführung tritt. Soweit möglich, wird er den 

Urheber vor Ausführung hören.  

5.1.4 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. 

Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige be-

sondere Belange des Auftraggebers durch die Veröffentlichung berührt werden. 

5.1.5 Der Auftraggeber kann seine Rechte und Pflichten nach Ziff. 5.1.1 bis 5.1.4 im Rahmen des § 34 

UrhG auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen.  

Liegen die Voraussetzungen von Ziff. 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen 

für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und 
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ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröf-

fentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.  

Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung des Auftraggebers.  

Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte 

weitergegeben werden; Ziff. 2.5 bleibt davon unberührt.  

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das 

Grundstück Berechtigten übertragen.   

6 Öffentlichkeitsarbeit  

6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchführung bekannt gewordenen Vor-

gänge, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach 

Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort. Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der 

Erfüllung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit in diesem Sinne zu verpflichten.  

6.2 Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger 

Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; die Ziff. 2.5 und 5.2 bleiben davon unberührt.  

Anfragen der Medien hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber weiter zu leiten.  

7 Leistungsverzögerungen  

7.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung 

anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten nicht zeit-

gerecht aufnimmt oder fortführt.  

Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auf-

traggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Hält der Auftragnehmer diese 

Frist nicht für angemessen, hat er unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus 

seiner Sicht erforderlichen Zeitraum für die Leistungserbringung unter Beachtung der Vertrags-

fristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Würdigung der Angaben des Auftrag-

nehmers nach Maßgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur Leistungser-

bringung setzen, die für den Auftragnehmer verbindlich ist.  

7.2 Können Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach 

Maßgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Be-

rücksichtigung der vertraglichen Anforderungen die eingetretenen Terminverzögerungen ange-

messen berücksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hört der Auftrag-

geber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der vormals vereinbarten 

Vertragstermine bleibt hierdurch unberührt. Ist die Verzögerung nicht vom Auftragnehmer zu 

vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftragnehmers 

unberührt.  

7.3 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlängerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbrin-

gung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch 

höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände behindert wird.  

Behinderungen hat der Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, ob-

wohl ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf Be-

rücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen 
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und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hätte kennen müssen.  

Behinderungen in diesem Sinne, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragneh-

mers bis zu einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten führen, berechtigen den Auftragnehmer 

nicht zu einer Kündigung nach § 643 BGB. Im Übrigen richten sich die Kündigungsmöglichkeiten 

des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den gesetzlichen Vorschrif-

ten. 

8 Abnahme  

8.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauf-

tragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefähig fertig gestellt 

sind und keine wesentlichen Mängel erkennen lassen.   

Außer im Falles des § 650s BGB steht dem Auftragnehmer ein Recht zur Teilabnahme nur nach 

Erbringung der Leistungsstufe 1 zu. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.  

8.2 Die Abnahme hat gemeinsam und förmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem 

gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mängel festzustellen und die 

vertraglichen Erfüllungsansprüche vorzubehalten.  

9 Vergütung  

9.1 Alle Vergütungsregelungen für Leistungsänderungen sind vor Beginn der Leistungen zu verein-

baren.  

9.2 Notwendige Überarbeitungen der Leistungs-ergebnisse bei unveränderten Zielvorgaben und bei 

nur unwesentlich veränderten Vorgaben des Auftraggebers begründen keinen Anspruch auf zu-

sätzliche Vergütung.  

9.3 Treten während der Bauausführung Ablaufstörungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auf-

traggebers zuzurechnen sind, führen diese grundsätzlich nicht zu einer Anpassung der Vergü-

tung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfüllt. Bei einer durch derartige Um-

stände bedingten Verlängerung des Zeitraums der Objektüberwachung legen die Vertragspar-

teien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der vertraglich vorgesehenen Zeitdauer der Objekt-

überwachung fest, so dass der Auftragnehmer für darüberhinausgehende Ausführungszeitverlän-

gerungen eine zusätzliche Vergütung für Leistungen der Objektüberwachung geltend machen 

kann. Derartige Ansprüche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisen-

den Mehraufwand beschränkt. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Im Üb-

rigen begründen Veränderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Erhöhung 

des Honorars.  

9.4 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Voraus-

schätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschätzung 

des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf 

der Grundlage der vereinbarten Stundensätze zu berechnen.  

9.4.1 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung durch genau be-

zeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind 

dem Auftraggeber wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.  

Unterlässt der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehr-

aufwendungen des Auftraggebers bei der Prüfung, z. B. durch die Einschaltung eines Sachver-

ständigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen. 
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9.4.2 Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Vergütungspflicht nach 

Grund und Höhe an, soweit er sich nicht eine weitere Prüfung vorbehält; in diesem Fall werden 

die Vertragsparteien innerhalb einer Woche nach Erklärung des Vorbehalts eine Einigung suchen.  

9.5 Für die Erteilung von Auskünften über eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprüfung erhält 

der Auftragnehmer keine zusätzliche Vergütung.  

9.6 Nachforderungen nach erteilter (Teil-)Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auf-

traggeber durfte aufgrund besonderer Umstände nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer 

mit der (Teil-)Schlussrechnung eine endgültige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat.  

10 Abrechnung 

10.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemäß erbracht sind, hat der Auftragneh-

mer sie prüffähig abzurechnen (Schlussrechnung).   

Er hat die Schlussrechnung übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspo-

sitionen gemäß der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und 

den Vergütungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der Schluss-

rechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu ver-

wenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemäß erbrachten Leistungen er-

forderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufügen.   

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu 

machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.   

10.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung der letz-

ten Leistung eingereicht werden. 

Reicht der Auftragnehmer eine prüffähige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftragge-

ber nach Ablauf dieser Frist dafür eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftrag-

geber die Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatz-schluss-

rechnung begründet dann ebenfalls die Fälligkeit der Vergütungsforderung des Auftragnehmers.   

11 Zahlungen 

11.1 Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen vertrags-

gemäßen Leistungen und Nebenkosten einschließlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausge-

wiesenen Umsatzsteuerbetrages gewährt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss 

prüffähig sein.   

Auf Wunsch einer Vertragspartei kann ein Zahlungsplan vereinbart werden; zu den einzelnen 

Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine prüffähige Abschlagsrechnung vorzulegen. 

Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber berech-

tigt, nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung für die Abschlagszahlung eine Er-

satzabschlagsrechnung zu erstellen.   

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der prüffähigen Abschlagsrechnung bzw. 

der Versendung der Ersatzabschlagsrechnung fällig.  

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung, insbesondere die vertragsgemäße Ausführung der Leis-

tung einschließlich der Abrechnung, Mängelansprüche und Schadensersatz, Vertragsstrafen, 

Rückzahlung von Überzahlungen, Ansprüche auf vertragsgemäße Erbringung von geänderten 
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und zusätzlichen Leistungen und Ansprüche bei Nichtabführung von Beiträgen an die Sozialver-

sicherungsträger, behält der Auftraggeber von jeder Zahlung jeweils 5 v.H. bis zu einer Höhe von 

5 v.H. des tatsächlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen auch eine 

Bankbürgschaft stellen. Die Bankbürgschaft ist als selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der 

Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Ausschluss 

der Hinterlegung und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem ohne Befristung, 

auszustellen. Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2 dieses Absatzes für Leistungen des 

Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1-4 sind spätestens nach erfolgter Teilabnahme dieser 

Leistungen nach § 8 auszuzahlen bzw. zurückzugeben, soweit der Auftraggeber nicht zu diesem 

Zeitpunkt bereits Ansprüche in Bezug auf diese Leistungen geltend gemacht hat. 

11.2 Wird nach Annahme der Teil-/Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom 

Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrech-

nung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach erge-

benden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung 

(§ 818 Abs. 3 BGB) berufen, sofern sie die fehlerhafte Abrechnung selbst verursacht haben.   

11.3 Der Zinssatz für Verzugszinsen beträgt für beide Seite 5 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 

BGB. Dies gilt auch für Entgeltforderungen. 

11.4 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er 

sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 5 v.H. über 

dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

11.5 Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer 

ein, dass vertragliche und steuerliche Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bun-

deslandes, in dem der Auftragnehmer für die Bundesrepublik Deutschland tätig wird, sowie ver-

tragliche Forderungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und des  Landesbetriebs bzw. 

des Landessondervermögens des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer für die Bundesre-

publik Deutschland tätig wird, gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Gebiets-

körperschaften  bzw. der vorgenannten Einrichtungen des Bundes / des Bundeslandes aufgerech-

net werden . 

12 Kündigung durch den Auftraggeber 

12.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kün-

digen. 

12.2 Kündigt der Auftraggeber ohne wichtigen Grund im Sinne von § 648a BGB, so ist der Auftragneh-

mer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, 

was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige 

Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 648 Satz 2, 2. 

Halbsatz BGB).  

12.3 Der Auftraggeber kann aus einem wichtigem Grund kündigen, wobei der Auftragnehmer nur An-

spruch auf Vergütung der bis zur Kündigung erbrachten Leistungen hat. Ein wichtiger Grund für 

eine Kündigung durch den Auftraggeber im Sinne von § 648a Abs. 1 BGB liegt insbesondere dann 

vor, wenn der Auftragnehmer: 

 die vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nicht einhält, außer ihn trifft 

daran kein Verschulden;   
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 erkannt hat, dass die Einhaltung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele 

gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat;   

 sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und/oder 

sächlich ausgestattet vorhält;  

 mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät ohne vorher eingeholte Zustimmung des 

Auftraggebers Leistungen von Nachunternehmern ausführen lässt;   

 gravierend gegen seine Vertragspflichten nach Ziff. 2.10 verstößt; 

und  

die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kündigungsandrohung zur Einhaltung, 

Nachholung oder Nacherfüllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen lassen (§ 648a Abs. 3 BGB). 

12.4 Unbeschadet von Ziff. 12.3 liegt ein wichtiger Grund im Sinne von § 648a Abs. 1 BGB für eine 

Kündigung des Auftraggebers vor, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das 

Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein 

solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.  

12.5 Die Kündigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung be-

schränkt werden, § 648a Abs. 2 BGB. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leis-

tungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschulde-

ten Leistungen handelt.  

Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher 

erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaßnahme zu nutzen 

und zu ändern. 

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kündigung zusätzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B. 

durch Verzögerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie 

zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftraggeber kann auch Schadensersatz wegen Nichterfül-

lung verlangen, wenn er aus Gründen, die zur Kündigung des Vertrages geführt haben, an der 

Ausführung der ursprünglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat. 

12.6 Eine Fristsetzung sowie die Kündigung sind schriftlich zu erklären. 

Bei Kündigungen nach den Ziff. 12.3 oder 12.4 sind die tragenden Kündigungsgründe – unbe-

schadet eines Rechts auf Nachbenennung – in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungs-

schreiben darzulegen. 

12.7 Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kündigung erbrachten 

Leistungen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat danach unverzüglich eine prüffähige 

Rechnung über seine ausgeführten Leistungen vorzulegen. 

12.8 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus den §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 bleiben unberührt.  

12.9 Für die Kündigung bei Verstößen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB. 

13 Kündigung durch den Auftragnehmer 

13.1 Für das Kündigungsrecht des Auftragnehmers gelten die gesetzlichen Regelungen mit den fol-

genden Maßgaben: 

13.2 Die Kündigung ist erst zulässig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur 

Nacherfüllung erfolglos verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfüllung 

erklärt worden ist, dass der Vertrag nach fruchtlosem Verlauf gekündigt werde. 
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Eine Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu erklären. Die 

Kündigungsgründe sind – unbeschadet eines Rechts auf Nachbenennung – in kurzer, nachvoll-

ziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen.  

13.3 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 bleiben unberührt. 

14 Haftung und Verjährung 

14.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und 

Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

14.2 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers von fünf Jahren beginnt mit (Teil-) 

Abnahme der Leistungen gemäß § 8.   

15 Haftpflichtversicherung 

15.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaft-pflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit 

unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem 

Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. 

15.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-

tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens 

des Versicherungsschutzes abhängig machen. 

15.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit De-

ckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich 

durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die 

gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

16 Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 

16.1 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunächst die dem Auftraggeber unmit-

telbar vorgesetzte Stelle anrufen. Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbei-

ten einzustellen. 

16.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist – soweit rechtlich zulässig – Münster.  

17 Arbeitsgemeinschaft 

17.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauf-

tragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen 

seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegen-

über dem Auftraggeber unwirksam. 

17.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

17.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im 

Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung ge-

leistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

18 Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache 

18.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

18.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform, es sei denn, im Vertrag ist 

etwas Anderes ausdrücklich geregelt. 
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18.3 Für die Durchführung des Vertrags gilt ausschließlich die deutsche Sprache. 


	1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
	1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den öf...
	1.2 Der Auftragnehmer hat die jeweils gesetzlich anwendbaren Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften für das Öffentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:
	 den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
	 die Vergabeverordnung (VgV),
	 die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil A sowie Teil B),
	 die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und
	 das Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen des Bundes, welches analog anzuwenden ist.
	1.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die etwaige Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.
	1.4 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit übertragene Vermögens-betreuungspflichten ausschließli...
	1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dürfen in einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter tätig sein, es sei denn, dass dadurch für den Auftragnehmer kein...
	1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. Nur mit vorheriger Vereinbarung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zulässig.
	1.6.1 Der Auftragnehmer darf sich gegenüber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter/-innenvertreten lassen, die eine fachkundige Berufserfahrung aufweisen.
	Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
	Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

	1.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das Vertrauensverhältnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Gründen gestört und dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschäftigung...
	1.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunter-nehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunt...

	2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
	2.1 Weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber.
	2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu realisieren.
	2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer über die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und übermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.
	2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu unterrichten, Auskunft über den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, ...
	2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen k...
	2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lösungen die im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Rücksicht a...
	2.7 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen.
	2.8 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Ausführung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben können. Der Auftragnehmer hat...
	2.9 Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

	3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
	3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenüber den Anordnungen zu treffen, die zur vertrag...
	3.2 Soweit Anordnungen des Auftraggebers zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der ausführenden Unternehmen begründen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnu...
	3.3 Eine rechtsgeschäftliche Vollmacht ist dem Auftragnehmer nicht erteilt. Er ist daher insbesondere nicht befugt, (Teil-) Abnahmen zu erklären oder Leistungen i.S.d. § 2 VOB/B zu beauftragen.

	4 Herausgabeanspruch des Auftraggebers
	4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum.
	4.2 Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüglich nach Erfüllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.
	4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfügung gestellten Daten in seinem DV-System zu löschen.

	5 Urheberrecht
	5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach den Ziff. 5....
	Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nichts einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

	5.1.1 Der Auftraggeber darf die Unterlagen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das ausgeführte Werk auch für die spätere Nutzung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederhe...
	5.1.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern, sofern dies zu keiner Entstellung nach § 14 UrhG führt, wenn das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteress...
	5.1.3 Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des Gebäudes wesentlich beeinträchtigen und die nicht ohne eine Änderung des ursprünglichen Werkes behoben werden können, beseitigt w...
	5.1.4 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsi...
	5.1.5 Der Auftraggeber kann seine Rechte und Pflichten nach Ziff. 5.1.1 bis 5.1.4 im Rahmen des § 34 UrhG auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen.
	Liegen die Voraussetzungen von Ziff. 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber...
	Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
	Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; Ziff. 2.5 bleibt davon unberührt.
	Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen.


	6 Öffentlichkeitsarbeit
	6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchführung bekannt gewordenen Vorgänge, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort. Der Auftragnehmer hat Pers...
	6.2 Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; die Ziff. 2.5 und 5.2 bleiben davon unberührt.
	Anfragen der Medien hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber weiter zu leiten.


	7 Leistungsverzögerungen
	7.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortführt.
	Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Hält der Auftragnehmer diese Frist nicht für angemessen, hat er unverzüglich zu widersprec...

	7.2 Können Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach Maßgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berücksichtigung der vertraglichen Anforderungen die eingetretenen...
	7.3 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlängerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Ums...
	Behinderungen hat der Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entspreche...
	Behinderungen in diesem Sinne, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten führen, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kündigung nach § 643 BGB. Im Übrigen richten sich die Kü...


	8 Abnahme
	8.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefähig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mängel erkennen lassen.
	Außer im Falles des § 650s BGB steht dem Auftragnehmer ein Recht zur Teilabnahme nur nach Erbringung der Leistungsstufe 1 zu. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.
	8.2 Die Abnahme hat gemeinsam und förmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mängel festzustellen und die vertraglichen Erfüllungsansprüche vorzubehalten.

	9 Vergütung
	9.1 Alle Vergütungsregelungen für Leistungsänderungen sind vor Beginn der Leistungen zu vereinbaren.
	9.2 Notwendige Überarbeitungen der Leistungs-ergebnisse bei unveränderten Zielvorgaben und bei nur unwesentlich veränderten Vorgaben des Auftraggebers begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung.
	9.3 Treten während der Bauausführung Ablaufstörungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auftraggebers zuzurechnen sind, führen diese grundsätzlich nicht zu einer Anpassung der Vergütung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfüllt. B...
	9.4 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschätzung des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die Honorare nach dem nach...
	9.4.1 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung durch genau bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.
	Unterlässt der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des Auftraggebers bei der Prüfung, z. B. durch die Einschaltung eines Sachverständigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.

	9.4.2 Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Vergütungspflicht nach Grund und Höhe an, soweit er sich nicht eine weitere Prüfung vorbehält; in diesem Fall werden die Vertragsparteien innerhalb einer Woche nach Erklärung...
	9.5 Für die Erteilung von Auskünften über eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprüfung erhält der Auftragnehmer keine zusätzliche Vergütung.
	9.6 Nachforderungen nach erteilter (Teil-)Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte aufgrund besonderer Umstände nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-)Schlussrechnung eine endgültige Bewertung sein...

	10 Abrechnung
	10.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemäß erbracht sind, hat der Auftragnehmer sie prüffähig abzurechnen (Schlussrechnung).
	Er hat die Schlussrechnung übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemäß der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Vergütungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) d...
	Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

	10.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung der letzten Leistung eingereicht werden.
	Reicht der Auftragnehmer eine prüffähige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafür eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers au...


	11 Zahlungen
	11.1 Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen und Nebenkosten einschließlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewährt. Die Forderungsaufstellung (Absc...
	Auf Wunsch einer Vertragspartei kann ein Zahlungsplan vereinbart werden; zu den einzelnen Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine prüffähige Abschlagsrechnung vorzulegen. Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist...
	Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der prüffähigen Abschlagsrechnung bzw. der Versendung der Ersatzabschlagsrechnung fällig.
	Als Sicherheit für die Vertragserfüllung, insbesondere die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich der Abrechnung, Mängelansprüche und Schadensersatz, Vertragsstrafen, Rückzahlung von Überzahlungen, Ansprüche auf vertragsgemäße Erbringun...

	11.2 Wird nach Annahme der Teil-/Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpfl...
	11.3 Der Zinssatz für Verzugszinsen beträgt für beide Seite 5 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB. Dies gilt auch für Entgeltforderungen.
	11.4 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verz...
	11.5 Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass vertragliche und steuerliche Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer für die Bundesrepubli...

	12 Kündigung durch den Auftraggeber
	12.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kündigen.
	12.2 Kündigt der Auftraggeber ohne wichtigen Grund im Sinne von § 648a BGB, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen er...
	12.3 Der Auftraggeber kann aus einem wichtigem Grund kündigen, wobei der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung erbrachten Leistungen hat. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch den Auftraggeber im Sinne von § 648a Abs. 1...
	 die vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nicht einhält, außer ihn trifft daran kein Verschulden;
	 erkannt hat, dass die Einhaltung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat;
	 sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und/oder sächlich ausgestattet vorhält;
	 mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Nachunternehmern ausführen lässt;
	 gravierend gegen seine Vertragspflichten nach Ziff. 2.10 verstößt;
	12.4 Unbeschadet von Ziff. 12.3 liegt ein wichtiger Grund im Sinne von § 648a Abs. 1 BGB für eine Kündigung des Auftraggebers vor, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzli...
	12.5 Die Kündigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschränkt werden, § 648a Abs. 2 BGB. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um ...
	Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Baumaßnahme zu nutzen und zu ändern.
	Entstehen dem Auftraggeber durch die Kündigung zusätzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B. durch Verzögerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftraggeber kann auch Schadense...

	12.6 Eine Fristsetzung sowie die Kündigung sind schriftlich zu erklären.
	Bei Kündigungen nach den Ziff. 12.3 oder 12.4 sind die tragenden Kündigungsgründe – unbeschadet eines Rechts auf Nachbenennung – in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen.

	12.7 Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kündigung erbrachten Leistungen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat danach unverzüglich eine prüffähige Rechnung über seine ausgeführten Leistungen vorzulegen.
	12.8 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus den §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 bleiben unberührt.
	12.9 Für die Kündigung bei Verstößen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

	13 Kündigung durch den Auftragnehmer
	13.1 Für das Kündigungsrecht des Auftragnehmers gelten die gesetzlichen Regelungen mit den folgenden Maßgaben:
	13.2 Die Kündigung ist erst zulässig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfüllung erklärt worden ist, dass der Vertrag nach fruchtlosem V...
	Eine Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu erklären. Die Kündigungsgründe sind – unbeschadet eines Rechts auf Nachbenennung – in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen.

	13.3 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 bleiben unberührt.

	14 Haftung und Verjährung
	14.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
	14.2 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers von fünf Jahren beginnt mit (Teil-) Abnahme der Leistungen gemäß § 8.

	15 Haftpflichtversicherung
	15.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaft-pflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten...
	15.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen.
	15.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages ...

	16 Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand
	16.1 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunächst die dem Auftraggeber unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.
	16.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist – soweit rechtlich zulässig – Münster.

	17 Arbeitsgemeinschaft
	17.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung.
	Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam.

	17.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.
	17.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

	18 Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache
	18.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
	18.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform, es sei denn, im Vertrag ist etwas Anderes ausdrücklich geregelt.
	18.3 Für die Durchführung des Vertrags gilt ausschließlich die deutsche Sprache.


